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0. Vorbemerkung: 
 

7,03 Mio. Menschen erhalten derzeit Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
(SGB II). Damit stellt sich für knapp 9 % der deutschen Bevölkerung die Frage, wer künftig in 
welcher Weise ihren existenziellen Hilfebedarf bearbeitet und ihre Arbeitsintegration unter-
stützt. 

 
Die Entscheidung des Gesetzgebers aus dem Jahr 2004, das Nebeneinander von kommu-
nal verwalteter Sozialhilfe und gesamtstaatlich verwalteter Arbeitslosenhilfe in eine einheitli-
che Aufgabenwahrnehmung zu überführen, war richtig. Die Leistungsberechtigten sollten 
von einer einzigen Stelle betreut werden und eine einzige Leistung erhalten. Zwar gab es 
gerade zu Beginn der Einführung des SGB II erhebliche Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
in gemeinsamer Trägerschaft. Auch heute noch ist die Beratung und Betreuung der Lang-
zeitarbeitslosen in den ARGEn insgesamt – bis auf einige gute Beispiele – nicht optimal. Er-
hebliche Defizite liegen insbesondere in einer relativ großen Zahl von fehlerhaften Beschei-
den, in Unzulänglichkeiten im Fallmanagement, insbesondere durch unzureichende Schu-
lung der Mitarbeiter und nicht zuletzt im von der kommunalen Seite als zunehmend rigide 
wahrgenommenen  „Führungsanspruch“ der BA gegenüber dem kommunalen Partner. 
Grundsätzlich zeigen die Praxiserfahrungen mit den ARGEn nach drei Jahren jedoch, dass 
die Gewährung der „Hilfe aus einer Hand“ ein großer Schritt in die richtige Richtung war. Vie-
le „Verschiebebahnhöfe“ wurden dadurch beseitigt. Ebenso richtig war es, einen wesentli-
chen Teil der Finanzierung von Langzeitarbeitslosigkeit in der Verantwortung des Bundes 
festzuschreiben, da die Kosten gesamtgesellschaftlicher Natur sind. 
 
Problematisch gestaltet sich immer noch die Integration von arbeitsmarktferneren Personen 
in den Arbeitsmarkt. Die Erfahrungen mit drei Jahren SGB II zeigen, dass der aus dem Bun-
dessozialhilfegesetz in das SGB II eingeflossene Auftrag der sozialen Integration der Leis-
tungsberechtigten und deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für diese Gruppe nicht 
hinreichend umgesetzt worden ist. Die gezielte Nachfrage nach arbeitsmarktnahen Perso-
nen (Creaming-Effekt) geht zu Lasten der Integrations-Chancen arbeitsmarktfernerer Perso-
nen. Zur Erreichung besserer Integrationserfolge müssen Arbeitsmarktinstrumente mit sozi-
alpädagogischen Hilfen kombiniert werden können, die eine individuelle und passgenaue 
Förderung ermöglichen. Ein spezifisches Instrument zur Integration besonders Benachteilig-
ter wurde erst mit dem zum 01. Oktober 2007 in Kraft getretenen § 16 a SGB II geschaffen. 

 
 
I. Anforderungen des Deutschen Caritasverbandes an eine zukunftsfähige Lösung: 
 

Der Deutsche Caritasverband bewertet die aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsge-
richtes notwendige Neuorganisation der Leistungsgewährung der Grundsicherung für Arbeit-
suchende als eine zentrale Frage mit Blick auf die durch diese Leistungen mögliche Integra-
tion arbeitsuchender Personen. Eine Neugestaltung muss sich daher zentral an den Erfor-
dernissen arbeitsuchender Menschen und der Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Hilfesys-
tems orientieren. Aus dieser Perspektive sieht der Deutsche Caritasverband folgende Anfor-
derungen: 

 
1. Der Deutsche Caritasverband fordert, eine Grundgesetzänderung zu prüfen 

Der Deutsche Caritasverband lehnt eine vorschnelle Lösung ohne eine solide und 
zukunftsfähige Gesetzesänderung ab. Die Größe der Aufgabe „Umstrukturierung des 
SGB II“ ist historisch. Davon existenziell betroffen sind derzeit über 7 Mio. Bürger in 
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Deutschland. Ziel muss es sein, eine rechtlich sichere Basis zu schaffen für das, was 
der Gesetzgeber im Jahr 2004 gewollt hat, nämlich die Leistungserbringung aus einer 
Hand. Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes hat sich gezeigt, dass das 
Zusammenwirken in einer Arbeitsgemeinschaft im Rahmen der geltenden Verfas-
sungsbestimmungen nicht möglich ist. Zur Sinnhaftigkeit der einheitlichen Aufgaben-
wahrnehmung führt das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil folgendes aus: 
„Diese historisch bedingte Aufteilung des Sachverstands auf den Gebieten der Für-
sorge und der Arbeitsvermittlung auf die Kommunen als öffentliche Träger der Sozi-
alhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz einerseits und die Bundesarbeitsverwaltung 
andererseits einer einheitlichen Aufgabenwahrnehmung zuzuführen, wird allgemein 
als sinnvoll und notwendig angesehen.“ 
 
Die vom Bundesverfassungsgericht geltend gemachten Vorbehalte gegen die derzei-
tige Regelung betreffen vornehmlich das Problem der Mischverwaltung von Bund und 
Ländern (Kommunen). Diesen Bedenken ließe sich durch eine Grundgesetzänderung 
begegnen. Deshalb fordert der Deutsche Caritasverband, die Option einer Änderung 
des Grundgesetzes zu prüfen. Der Deutsche Caritasverband schlägt hierfür die Ein-
fügung eines neuen Art. 90 a GG vor, mit folgender Formulierung: 
 
Art. 90 a GG: Durch Bundesgesetz kann mit Zustimmung des Bundesrates be-
stimmt werden, dass Gesetze, die ohne finanzielle Gegenleistung der Betroffe-
nen zu erbringende Leistungen an Arbeitslose und deren Angehörige regeln, 
von nach Maßgabe der Gesetze gebildeten gemeinsamen Behörden von Bund 
und Ländern ausgeführt werden. Artikel 84 Abs. 1 S. 7 findet insoweit keine 
Anwendung. 
 
Die Einbindung der Kommunen in derart verfassungsrechtlich abgesicherte Arbeits-
gemeinschaften könnte verpflichtend geregelt werden. Eventuellen Bedenken aus 
Art. 28 Abs. 2 GG (Selbstverwaltungsgarantie der Kommunen) wäre unschwer durch 
die Zulassung eines freiwilligen Entschließungsaktes der Kommunen zu begegnen. 
 
Die große Koalition hätte die verfassungsgebende Mehrheit für eine derartige große 
Lösung. Nicht auszuschließen ist, dass Teile der Opposition einer solchen Verfas-
sungsänderung zustimmen würden. So wurde in der Anhörung des Bundestagsaus-
schusses für Arbeit und Soziales vom 20. Februar 2008 von Seiten BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN eine solche Verfassungsänderung eingefordert (Ausschuss-Protokoll 
16/78, Seite 1086). Die Einlassungen hierauf von Herrn Bundesminister Scholz (ebd. 
Seite 1090) sind politischer Natur. Er verweist darauf, dass der Bundestag erst vor 
wenigen Monaten beschlossen habe, per Gesetz keine Aufgaben an die Gemeinden 
zu übertragen. Jedoch geht es hier nicht um eine zusätzliche Aufgabenübertragung 
an die Kommunen. Die Kommunen sind bereits für fest umrissene Bereiche Leis-
tungsträger im SGB II. Vielmehr geht es einzig darum, die Aufgabenwahrnehmung 
aus einer Hand zu ermöglichen. Dies wollten alle Beteiligten. Wenn dies nur mit einer 
Grundgesetzänderung geht, dann sollte die große Koalition die Chancen einer 
Grundgesetzänderung sorgfältig prüfen. Dasselbe gilt für die Bundesländer. 

 
2. Der Deutsche Caritasverband lehnt eine getrennte Aufgabenwahrnehmung ab 

(faktisch) und fordert die Hilfe „aus einer Hand“ 
Ziel einer Neuregelung muss es sein, das SGB II – die Grundsicherung für Arbeitsu-
chende – so einfach, bürgerfreundlich, unbürokratisch und effektiv wie möglich zu 
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gestalten. Dies ist nur möglich, wenn die Leistungen „aus einer Hand“ gewährt wer-
den. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber „für eine Neuregelung, die 
das Ziel einer Bündelung des Vollzugs der Grundsicherung für Arbeitsuchende ver-
folgt, ein der Größe der Umstrukturierungsaufgabe angemessenen Zeitraum belas-
sen.“ Ein Rückfall des Gesetzgebers in die Zeit des Nebeneinanders von zwei Leis-
tungsträgern, damals der Arbeitslosenhilfe und der Sozialhilfe, muss unter allen Um-
ständen vermieden werden. 

 
3. Der Deutsche Caritasverband fordert die Fortsetzung der gemeinsamen Verwal-

tung 
Realistisch und erstrebenswert erscheint dem Deutschen Caritasverband nach wie 
vor eine Lösung, bei der beide Leistungsträger, die BA einerseits und die Kommunen 
andererseits, eine gemeinsame Verantwortung für die Grundsicherung für Arbeitsu-
chende erhalten. Die Vorteile einer zentralen Steuerung und Finanzierung sollten in-
telligent mit der Schaffung dezentraler Gestaltungsräume und Mitfinanzierungen ver-
bunden werden. Unabdingbar ist dabei eine Schärfung des sozialen Auftrags der BA, 
entsprechend dem Fürsorge- und Teilhabeauftrag des SGB II. 

 
4. Der Deutsche Caritasverband fordert eine starke Rolle der Kommunen 

Der Deutsche Caritasverband fordert eine starke Einbindung der Kommunen in die 
Aufgabenwahrnehmung. Es bestehen zahlreiche Schnittstellen zu anderen kommu-
nalen Aufgaben, wie etwa der kommunalen Wohnungsversorgung, dem SGB XII, 
dem Wohngeld, der Jugendhilfe, dem Betreuungsrecht. Die Kommunen tragen die 
erste Verantwortung für die Gestaltung ihres Gebietes als Lebensraum, Wirtschafts-
raum, Kulturraum und Sozialraum. Bei den Kommunen sind die Kompetenzen und 
infrastrukurellen Voraussetzungen auf dem Gebiet der sozialen Integration vorhan-
den (Kinderbetreuung, Suchtkrankenhilfe, Schuldnerberatung, Wohnungshilfen usw.). 
Die Kommunen sind mit der Lebenssituation des oft schwer zu integrierenden Klien-
tels Langzeitarbeitsloser - jedenfalls bislang – besser vertraut als die BA und haben 
daher die Kompetenz, gerade auf Arbeitslose mit individuellen Vermittlungshindernis-
sen und vielfachen sozialen Problemen einzugehen. In der Eingliederung bedürftiger 
Menschen werden die Kommunen in vielfältiger Weise unterstützt durch Dienste und 
Einrichtungen in freier Trägerschaft. Dem entsprechend flexibel, passgenau und 
wertvoll sind die Eingliederungsleistungen. Eine alleinige Zuständigkeit der BA für die 
Aufgaben des SGB II scheidet daher aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes aus. 

 
5. Wirksame Hilfe setzt eine gute Ortskenntnis voraus 

Wirksame und nachhaltige Hilfe setzt eine gute Kenntnis der örtlichen Verhältnisse 
voraus. Vor Ort gibt es verlässliche Partnerschaften und ein aus der unmittelbaren 
Betroffenheit resultierendes Verantwortungsbewusstsein für ein funktionierendes 
Gemeinwesen. Zentrale Ausschreibungen, wie sie bei Integrationsleistungen von der 
BA praktiziert wurden und die Erfahrungen in der Vermittlungsarbeit mit stark benach-
teiligten Menschen sowie notwendige Kooperationsbeziehungen zu örtlich tätigen Be-
trieben nicht ausreichend berücksichtigt haben, führten in den letzten Jahren zu ei-
nem ruinösen Preiswettbewerb unter den Leistungserbringern mit teils fatalen Folgen 
für die Qualität der Eingliederungsmaßnahmen. Das bedeutet auch, dass der von der 
BA ausgehende Trend zu überregionalen Ausschreibungen der Erbringung von (so-
zialen) Eingliederungsmaßnahmen korrigiert werden muss 

 
6. Eine Ausweitung der Option ist keine adäquate Lösung 



 
Deutscher  
Caritasverband 

 

 
Datum: 01.04.2008 
 
Thema: Stellungnahme zur Neuorganisation des SGB II 
 
Seite: 5 
 

Mit einer von der Union ins Auge gefassten Ausweitung des geltenden Optionsmo-
dells blieben die mit einer getrennten Aufgabenwahrnehmung bestehenden Probleme 
überall dort bestehen, wo die Kommune von ihrer Option zur alleinigen Trägerschaft 
keinen Gebrauch macht. Im Übrigen ist es mehr als fraglich, ob der Bund einer sol-
chen Ausweitung der kommunalen Zuständigkeit ohne Kostenrisiko der Länder und 
Kommunen zustimmt.  

 
7. Gründe gegen eine reine kommunale Lösung 

Gegen eine Übertragung aller SGB II-Aufgaben auf die Länder, und in der Folge auf 
die kommunale Ebene, sprechen weitere gewichtige Gründe. Es ginge die politische 
Verantwortlichkeit des Bundes für die Folgen von Arbeitslosigkeit weitgehend verlo-
ren. Stattdessen würde die politische und finanzielle Verantwortung für die schwer zu 
integrierende Gruppe langzeitarbeitsloser Menschen allein den Ländern und Kom-
munen zugewiesen. Die Länder und Kommunen hätten die finanziellen Folgen der 
Arbeitslosigkeit zu tragen, ohne die Rahmenbedingungen entscheidend beeinflussen 
zu können. Eine drohende Zersplitterung in der Umsetzung des SGB II ist ebenfalls 
nicht wünschenswert. Einer alleinigen Übertragung der Aufgaben des SGB II auf die 
Kommunen steht die für schier unmöglich gehaltene Anforderung entgegen, ca. 40 
Milliarden Euro/Jahr vom Bund auf die Länder dauerhaft zu transferieren. 
 

8. Keine Veränderung der Erwerbsfähigkeitsdefinition 
Der Deutsche Caritasverband spricht sich für einen gleichberechtigten Zugang aller 
erwerbsfähigen Menschen zu aktivierenden Integrationsmaßnahmen aus. Eine Ver-
änderung der Erwerbsfähigkeitsdefinition mit der Folge, mehr Menschen als nicht er-
werbsfähig zu definieren und sie damit aus Integrationsmaßnahmen auszuschließen, 
lehnt der Deutsche Caritasverband ab. Hiermit würden neue Schnittstellenprobleme 
und Verschiebebahnhöfe geschaffen, die mit dem SGB II als weitgehend überwun-
den gelten. 

 
 
II. Rechtliche Ausgangslage: 
 

Das SGB II – Grundsicherung für Arbeitsuchende – hat zwei Leistungsträger: Für die Regel-
leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und für die Leistungen zur Eingliederung in 
Arbeit ist dies die Bundesagentur für Arbeit. Die Kommunen sind zuständig für die Leistun-
gen für Unterkunft und Heizung und für die zur Eingliederung in Arbeit notwendigen weiteren 
sozialen Leistungen, wie z.B. psychosoziale Betreuung und Schuldner- und Suchtberatung. 
Zur einheitlichen Wahrnehmung dieser Aufgaben wurde den beiden Leistungsträgern die 
Möglichkeit eröffnet, durch Verträge Arbeitsgemeinschaften (ARGEn) zu errichten. 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat diese Aufgabenwahrnehmung durch die ARGEn als mit 
der Verfassung für unvereinbar erklärt. Die „Pflicht der Kreise zur Aufgabenübertragung auf 
die Arbeitsgemeinschaften und die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung in den Arbeitsge-
meinschaften betrifft die Garantie der eigenverantwortlichen Aufgabenerledigung (Art. 28 
Abs. 2 Sätze 1 und 2 GG). Besteht, wie bei den Arbeitsgemeinschaften nach § 44 b SGB II, 
keine Letztentscheidungsmöglichkeit im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung, kann keiner 
der beteiligten Verwaltungsträger seinen eigenen Aufgabenbereich eigenverantwortlich 
wahrnehmen. Das Grundproblem lässt sich daher nicht durch eine Verschiebung der Einwir-
kungsmöglichkeiten zur einen oder anderen Seite hin bewirken; vielmehr fehlt es an einer 
eindeutigen Aufgaben- und Verantwortlichkeitszuordnung, die der Kompetenzordnung des 
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Grundgesetzes entspricht. Ohne klare Zuständigkeiten besteht kein effektives Weisungs- 
und Aufsichtsrecht der zuständigen Aufsichtsbehörde.“ 

 
 
 
III. Lösungsvorschlag des BMAS und der BA: 
 

Vorgeschlagen wird vom BMAS und der BA, sog. „Kooperative Jobcenter“ (KJC) einzurich-
ten. Trotz der vom Bundesverfassungsgericht eingeräumten Frist für eine Neuregelung bis 
Ende 2010 wird eine rasche Entscheidung über die zukünftige Organisationsform ange-
strebt. Begründet wird dies insbesondere damit, die betroffenen Mitarbeiter in den Kommu-
nen und in den ARGEn und bei den Agenturen bräuchten eine verlässliche Aussage über ih-
re Zukunft. Auch wollten die Arbeitsuchenden schnell Klarheit haben, wie es weitergehen 
soll. In dem KJC sollen Arbeitsuchende – so der Bundesarbeitsminister – „unter einem Dach 
weiterhin gute und verzahnte Dienstleistungen von den beiden Leistungsträgern Kommune 
und Agentur für Arbeit erhalten. Und die Kommunen sollen als wichtige Partner weiter ihren 
Sachverstand und ihr Erfahrungswissen vor Ort einbringen können. Mit dem KJC werden die 
bisherigen guten Erfahrungen aus der Zusammenarbeit von Arbeitsagentur und Kommune 
unter Beachtung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes fortgeführt und auf der 
Grundlage freiwilliger Kooperationsvereinbarungen weiterentwickelt.“ 
 
 

IV. Bewertung dieses Lösungsvorschlags durch den Deutschen Caritasverband: 
 
 Für den Hilfevollzug würde das KJC folgendes bedeuten: 
 
 1. Für Hilfeempfänger ohne Bedarf an Leistungen zur Eingliederung in Arbeit: 

Der Mitarbeiter der BA bearbeitet die Regelleistung, die Mehrbedarfe, den befristeten 
Zuschlag sowie die Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen, 
Wohnungskosten und einmalige Leistungen werden hingegen vom Mitarbeiter der 
Kommune bearbeitet. Damit hätte der „Kunde“ bei den passiven Leistungen nicht nur 
zwei Ansprechpersonen, sondern zwei Anlaufstellen bei zwei verschiedenen Leis-
tungsträgern, die jeweils personell und finanziell eigenverantwortlich handeln. Die 
geplante gemeinsame Anlaufstelle ändert daran nichts. 

 
 2. Für Hilfeempfänger mit Bedarf an Leistungen zur Eingliederung in Arbeit: 

Die passiven Leistungen würden bearbeitet wie beim Hilfesuchenden ohne Eingliede-
rungsbedarf. Die aktiven Eingliederungsleistungen nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 und 
Abs. 2 S. 2 Nr. 5 und 6 SGB II und § 16 a SGB II würden durch einen weiteren Mitar-
beiter der BA bearbeitet. Für die sozial-integrativen Eingliederungsleistungen nach § 
16 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 bis 4 SGB II wäre ein weiteren Mitarbeiter der Kommune zustän-
dig. 

 
Im schlechtesten Fall hat ein Langzeitarbeitsloser mit Eingliederungsbedarf zwei Träger als 
Anlaufstellen und vier Sachbearbeiter. Er ist konfrontiert mit zwei Bescheiden und der Ver-
waltungslogik von zwei Behörden. Im Vergleich dazu die heutige ARGE: Die ARGE wird vom 
Kunden als ein Leistungsträger wahrgenommen mit einer Person als Ansprechpartner, wenn 
nur passive Leistungen notwendig sind, und mit zwei Personen als Ansprechpartner, wenn 
dazu noch aktive Eingliederungsleistungen erforderlich sind. 
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Im Ergebnis ist der Begriff „Kooperatives Jobcenter“ eine beschönigende Bezeichnung für 
das Faktum der getrennten Aufgabenwahrnehmung. Darüber hinaus werden die Kommunen 
aus der Partnerschaft gedrängt, in der sie bislang Sozialpolitik aktiv mitgestalten konnten. 
Ohne eine grundgesetzliche Änderung lässt das Bundesverfassungsgerichts-Urteil auch gar 
keinen Spielraum für eine andere Lösung. Die Kritik des Deutschen Caritasverbandes richtet 
sich daher nicht in erster Linie gegen das Kooperative Jobcenter, sondern gegen das Ansin-
nen, diese „Jahrhundertaufgabe“ ohne eine solide und zukunftsfähige (grund-)gesetzliche 
Neuregelung lösen zu wollen. 
 
Das „Kooperative Jobcenter“ mit dem gut gemeinten Appell zur Kooperation auf freiwilliger 
Basis wirft in der Fachwelt viele offene Fragen auf: 
 

• Handelt es sich bei der vorgeschlagenen „gemeinsamen Antragsannahme“ um einen 
gemeinsamen Antrag oder die Annahme von zwei Anträgen an einer Stelle? Kann 
ein Träger Anträge für den anderen annehmen? 

 
• Ist mit der vorgeschlagenen „gemeinsamen Anlaufstelle“ lediglich eine räumliche Nä-

he gemeint, etwa Tür an Tür in einem Gebäude, oder handelt es sich um eine An-
sprechperson, ähnlich dem heutigen persönlichen Ansprechpartner, mit einem Aus-
kunftsmandat für beide SGB II-Träger? 

 
• Sollen bei der „abgestimmten Auszahlung“ zwei aufeinander abgestimmte Auszah-

lungen erfolgen? Wie wird der Gefahr vorgebeugt, dass dieses Abstimmungsverfah-
ren zu einer verzögerten Auszahlung (eines Teils) des Betrages, auf den Hilfeemp-
fänger jetzt und sofort existenziell angewiesen sind? Wie kann eine gemeinsame 
Auszahlung systematisch abgesichert werden? 

 
• Wie wird bei der vorgesehenen „abgestimmten Bescheiderteilung“ der höchstrichter-

lichen Vorgabe Rechnung getragen, dass jeder Leistungsträger für seinen Bereich 
letztverantwortlich handeln muss? Müssen hier nicht doch zu einem Antragsverfah-
ren zugleich immer mehrere Bescheide ergehen? Welcher Bescheid erfolgt zuerst? 
Was passiert, wenn sich die beiden Leistungsträger, beispielsweise bei der Bedürf-
tigkeitsprüfung, nicht einigen können? Der heutige § 44 a Abs. 1 SGB II, wonach die 
Agentur für Arbeit entscheidet, war gedacht für die Konstellation der getrennten Trä-
gerschaft. 

 
Bereits diese wenigen Fragen verdeutlichen: Diese getrennte Aufgabenwahrnehmung ist 
gegenläufig zu der ursprünglichen politischen Intention des SGB II, wonach jeder Sozialleis-
tungsbezieher von einer einzigen Stelle betreut wird und eine einzige Leistung erhalten soll. 
Diese Intention unterstützend, führt das Bundesverfassungsgericht zum Zeitrahmen für die 
Findung einer Neuregelung aus: 
„Dem Gesetzgeber muss für eine Neuregelung, die das Ziel einer Bündelung des Vollzugs 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende verfolgt, ein der Größe der Umstrukturierungsaufga-
be angemessener Zeitraum belassen werden. Dabei muss ihm die Möglichkeit gegeben 
werden, die Erfahrungen der einheitlichen Aufgabenwahrnehmung in den sog. Optionskom-
munen des § 6 a SGB II und die Ergebnisse der gem. § 6 c SGB II vorgesehenen Wirkungs-
forschung zu den Auswirkungen des Neuregelung des Sozialgesetzbuchs – Zweites Buch – 
zu berücksichtigen.“ 
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Der Deutsche Caritasverband spricht sich daher gegen vorschnelle Lösungen aus. Notwen-
dig ist vielmehr eine gründliche Analyse der rechtlichen und politischen Veränderungsnot-
wendigkeiten und Handlungsspielräume. Ziel muss es sein, den Vollzug den SGB II so ein-
fach, bürgerfreundlich, unbürokratisch und effektiv wie möglich zu gestalten. 

 
Der Vorschlag eines Kooperativen Jobcenters wird diesen Anforderungen bei weitem nicht 
gerecht. Das Ausweiten der Bürokratie trifft jene Hilfesuchenden am stärksten, die auf gute 
und schnelle Hilfe am meisten angewiesen sind. Hilfebedürftige mit komplexen Problemsitu-
ationen werden unter den umfangreichen und häufigen Abstimmungsprozeduren der beiden 
Träger unverhältnismäßig belastet. Ein hoher und personalaufwendiger Abstimmungsbedarf 
zwischen den beiden Behörden und Doppelstrukturen belasten staatliche Ressourcen, die 
für eine Teilhabe dieser Menschen am gesellschaftlichen Leben dringend notwendig sind. 
Ganz konkret wird der höhere bürokratische Aufwand zu Lasten des Eingliederungstitels mit 
seiner wertschöpfenden Integration gehen. Schließlich wird das künftig aufwendigere und 
wegen der zusätzlichen Verfahrenserfordernisse in der Ausführung schwierigere Verwal-
tungshandeln die ohnehin bestehende Verfahrensflut vor den Rechtsbehelfsbehörden und 
Sozialgerichten erhöhen. Zu befürchten ist ein doppelter fiskalischer Effekt: Der Aufwand 
steigt, die Einnahmen sinken. 
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